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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Die Geschäftsprüfungskommission des Ständerates prüfte als Organ der
parlamentarischen Oberaufsicht über die Geschäftsführung des Bundesrates und der
Bundesverwaltung in der Folge des Postauto-Skandals, ob der Bundesrat und die
zuständigen Departemente und Verwaltungseinheiten die Post und die PostAuto AG
angemessen beaufsichtigt und gelenkt haben. Die GPK-SR führte dazu vom
Bekanntwerden der Affäre im Februar 2018 bis zum September 2019 zahlreiche
Anhörungen durch, befragte betroffene Akteure schriftlich und analysierte relevante
Dokumente und Berichte. 
Am 14. November 2019 veröffentlichte die GPK-SR ihren Bericht zur Postauto-Affäre.
Die Kommission hielt fest, dass sie die «unrechtmässigen Vorgänge bei PostAuto aufs
Schärfste verurteilt», gab aber auch an, dass der Bundesrat, das UVEK, das BAV und
weitere Verwaltungseinheiten vor der Enthüllung des Postauto-Skandals eine
«mangelhafte Aufsicht» über die PostAuto AG ausgeübt, gegenüber dem Unternehmen
zum Teil widersprüchliche Positionen vertreten und damit den Skandal erst ermöglicht
hätten. Mit Hinweis auf noch nicht abgeschlossene Verwaltungsstrafverfahren des
fedpol regte die Kommission weitere Untersuchungen an. Neben diesbezüglichen
Empfehlungen an den Bundesrat begründete die Kommission sieben parlamentarische
Vorstösse, die einerseits die weitere Aufarbeitung des Skandals fördern, andererseits
vor einer Wiederholung ähnlicher Vorkommnisse schützen sollten:
Mit der Motion «Bundesnahe Unternehmen» will die GPK-SR den Bundesrat
beauftragen, zur strategischen Steuerung sowie zur Beaufsichtigung der bundesnahen
Unternehmen einen ständigen Ausschuss einzurichten. 
Das Postulat «Externe Untersuchung zur Aufsicht des BAV über PostAuto zwischen 2007
und 2015» verlangt vom Bundesrat die Eröffnung einer externen Untersuchung, sobald
das Verwaltungsstrafverfahren von fedpol abgeschlossen ist. Damit soll die Rolle des
Bundesamtes für Verkehr (BAV) in der Aufsicht über die Buchhaltung von PostAuto
untersucht werden. Darüber hinaus soll die Notwendigkeit allfälliger Sanktionen oder
Massnahmen ermittelt werden. 
Ein weiteres Postulat der GPK-SR verlangt vom Bundesrat eine Gesamtbilanz der
PostAuto-Affäre, wobei insbesondere erörtert werden soll, welche allgemeinen Lehren
aus Eignersicht hinsichtlich des Corporate-Governance-Modells gezogen werden
müssen, welche finanziellen Folgen die Affäre für den Bund hat und ob rechtliche
Anpassungen notwendig sind. 
Mit dem Postulat «Abklärungen über die finanzielle Unterstützung ausländischer
Tochtergesellschaften von bundesnahen Unternehmen?» fragt die GPK-SR nach der
Rechtmässigkeit von Finanzhilfen, welche die Post der CarPostal France gewährt habe,
insbesondere hinsichtlich des Freihandelsabkommens von 1972 zwischen der Schweiz
und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Allenfalls solle der Bundesrat
Massnahmen vorschlagen, mit denen die Einhaltung des Abkommens durch alle
bundesnahen Betriebe sichergestellt wird. 
Das Postulat «Kompetenzverteilung im Bereich der Aufsicht über den regionalen
Personenverkehr (RPV)» verlangt vom Bundesrat Abklärungen betreffend die
Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen im Bereich der Aufsicht über den
RPV. 
Mit dem Postulat «Gewinne im Bereich des subventionierten regionalen
Personenverkehrs (RPV)» verwies die GPK-SR auf des Pudels Kern des Postauto-
Skandals: Die Verwendung von Gewinnen im subventionierten RPV. Der Bundesrat soll
prüfen, ob eine Revision der Rechtsgrundlagen betreffend die Verwendung von
Gewinnen im subventionierten Bereich zweckmässig sei. Geprüft werden soll auch die
Präzisierung des allgemeinen Verbots von Gewinnen im subventionierten RPV sowohl
auf Gesetzesstufe wie auch in den strategischen Zielen bundesnaher Unternehmen. 
Ein weiteres Postulat der GPK-SR verlangte vom Bundesrat zu prüfen, ob das
Revisionsaufsichtsgesetzes (RAG) so angepasst werden soll, dass alle bundesnahen
Unternehmen als «Gesellschaften des öffentlichen Interesses» anerkannt oder als
solche behandelt würden. 1

BERICHT
DATUM: 14.11.2019
NIKLAUS BIERI
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Im Februar 2020 nahm der Bundesrat Stellung zum Bericht der GPK-SR in der
Postauto-Affäre. Der Bundesrat begrüsste die Untersuchung der GPK-SR und zeigte
sich bereit, die Empfehlungen aus dem Bericht und die damit verbundenen
parlamentarischen Vorstösse anzunehmen. Ausdrücklich hielt er aber fest, dass die
Governance-Strukturen grundsätzlich funktioniert hätten und dass es das Bundesamt
für Verkehr (BAV) gewesen sei, welches das fehlerhafte Verhalten der PostAuto Schweiz
AG aufgedeckt habe. Der Bundesrat stellte sich damit hinter die Verwaltung, die zwar
spät, aber doch entsprechend ihrer Aufsichtspflicht gehandelt habe. 
Die Post hatte einen Zielkonflikt geltend gemacht, der darin bestand, dass es zwar im
regionalen Personenverkehr (RPV) verboten sei, Gewinne zu machen, die strategischen
Ziele des Bundesrates aber gleichzeitig die Sicherung oder Steigerung des
Unternehmenswertes verlangten. Die GPK-SR sah diesbezüglichen Handlungsbedarf,
der Bundesrat verneinte diesen jedoch in seiner Stellungnahme: Es sei klar, dass die
strategischen Ziele nur innerhalb der gesetzlichen Leitplanken verfolgt werden dürften.
Einer Präzisierung der strategischen Ziele stimme der Bundesrat jedoch zu. Hingegen
sprach er sich gegen die Einrichtung eines ständigen Ausschusses «Bundesnahe
Unternehmen» – wie er von der GPK-SR gefordert wurde – aus. Es brauche keinen
weiteren bundesrätlichen Ausschuss, der Austausch und die Aufsicht über die
bundesnahen Unternehmen sei in den bestehenden Gefässen zu verstärken. 2
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1) Bericht der GPK-SR vom 12.11.19; Medienmitteilung der GPK-SR vom 14.11.19
2) Medienmitteilung des Bundesrates vom 21. Februar 2020; Stellungnahme des Bundesrates vom 19. Februar 2020; NZZ,
22.2.20
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